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Mitteilungen
des Vorstandes

Nach den Beschlüssen der
Delegiertenversammlung in Roveredo hat der
Unterzeichnete sich sogleich bemüht,
die Verhandlungen bezüglich Fusion
unserer Pensionskasse mit derjenigen
der kantonalen Angestellten
aufzunehmen. Kreispräsident G. Caviezel
von Vrin hatte sich in verdankenswerter

Weise schon früher bereit erklärt,
im Grossen Rat eine entsprechende
Motion einzureichen. In einem
orientierenden Gespräch mit Herrn
Regierungspräsident Dr. Vieli erklärte dieser,

die ganze Sache auf Grund eines
einschlägigen Gesuches selber an die
Hand nehmen zu wollen, was wir sehr
verdanken möchten, werden dadurch
vorerst doch parlamentarische
«Umwege» ausgeschaltet, und ohne diese
kommen wir sicherlich rascher zum
Ziel.
In einer ersten Sitzung, die im Auftrag
von Regierungspräsident Dr. Vieli
einberufen und von Departementssekretär

Dr. F. Caviezel präsidiert wurde,
galt es, sich zunächst gegenseitig
genau zu informieren und dann die nötigen

Abklärungen und Vorarbeiten zu
bestimmen. Diese Unterlagen werden
im Laufe des Monats Februar in
kollegialer Arbeitsteilung beschafft, und

216 dann wird man die Richtlinien für das

weitere Vorgehen aufstellen und
danach handeln.
Wir haben gleich in der ersten
Besprechung mit grosser Genugtuung
festgestellt, dass unser Gesuch sehr
wohlwollend aufgenommen worden
ist, und dass man grundsätzlich gerne
bereit ist, die Fusion zum Vorteil beider

Kassen zu versuchen. - Im
Vorstand hat der Vorsitzende die Kollegen

eingehend über die vorgenannte
Sitzung orientiert.
Ein Pensionierungsfall für einen aus
dem Unterland zurückgekehrten
Kollegen wird besprochen und mit
Antrag an die Verwaltungskommission
unserer Kasse weitergeleitet.
Der Kassier stellt fest, dass die
Einzahlungen der Mitgliederbeiträge
grösstenteils prompt erfolgt sind,
dass aber noch viele Kollegen daran
zu erinnern sind, den Jahresbeitrag
einzuzahlen

Thusis, 6. Februar 1971

Der Präsident
Christian Caviezel



Stellvertretungen durch Oberseminaristen (innen) im
Herbst und Besetzung vakanter Stellen

Die Seminaristen des Oberseminars,
die nicht die Sommerrekrutenschule
absolvieren, und die Seminaristinnen
können von Ende August bisam 6,

November Stellvertretungen übernehmen.

Die Schulbehörden oder Lehrer,
die für den Herbst Seminaristen als
Stellvertreter suchen, wollen bitte
möglichst rasch, spätestens bis am
25. Mai, der Seminardirektion ein
entsprechendes Gesuch unterbreiten.
Das schriftliche Gesuch soll neben
eventuellen weiteren Angaben enthalten

:

die genaue Dauer der Stellvertretung,
die zu unterrichtenden Klassen,
die Schülerzahl.
Für später eingehende Meldungen
kann eine Zuteilung der Seminaristen
nicht mehr zugesichert werden,

Vakante Lehrstellen können nur
ausnahmsweise und nur dann durch
Seminaristen besetzt werden, wenn keine

andern Lösungen, wie Zusammenlegung

von Schulen, möglich sind und
wenn die Lehrstelle wiederholt auch
in schweizerischen Zeitschriften
(Schweiz. Lehrerzeitung, Buchdruckerei

Stäfa AG, 8712 Stäfa, oder/und
Schweizer Schule, Hirschmattstr. 36,

6002 Luzern) ausgeschrieben worden
ist. Meldungen wegen vakanten Stellen

haben ebenfalls bis am 25. Mai zu
erfolgen.

Chur, 1, Februar 1971

Praxisänderung bei der Gewährung von Kinderzulagen
an Volksschullehrer

Das Finanz- und Militärdepartement
Graubünden als Aufsichtsorgan der
kant. Ausgleichskasse hat verfügt,
dass mit Wirkung ab 1. 1. 1971 allen
Volksschullehrern, unabhängig von
der effektiven Schuldauer in der
Gemeinde, die Kinderzulagen für das

ganze Kalenderjahr ausgerichtet
werden.
Lehrer, die während ihrer Ferienzeit
einem Nebenerwerb nachgehen,
haben Anspruch auf die Kinderzulage
seitens des neuen Arbeitgebers; in

diesem Falle wird die Ausrichtung der
Kinderzulage seitens der kantonalen
Ausgleichskasse für die Dauer des
Nebenverdienstes sistiert.
Lehrer, die Anspruch auf die Kinderzulage

während des ganzen Jahres
erheben, sind ersucht, ein
entsprechendes Gesuch der Ausgleichskasse
des Kantons Graubünden einzureichen.

Finanz- und Militärdepartement
Graubünden
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